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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des 
Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und zur 
Änderung weiterer Gesetze (Kitafinanzhilfenänderungsgesetz - 
KitaFinHÄndG) 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 234. Sitzung am 11. Juni 2021 aufgrund der 

Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend – Drucksache 19/30507 – den von den Fraktionen der 

CDU/CSU und SPD eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen  

des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und zur Änderung 

weiterer Gesetze (Kitafinanzhilfenänderungsgesetz – KitaFinHÄndG)

– Drucksache 19/29765 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Fristablauf: 02.07.21 

Initiativgesetz des Bundestages



 

 

 

1. Nach Artikel 9 wird folgender Artikel 10 eingefügt: 

Artikel 10‚  

Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 

Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist, wird wie 

folgt geändert: 

1. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „richten sich“ gestrichen und vor den Wörtern 

„Form und Verfahren der“ die Wörter „Soweit in den Absätzen 2a und 2b nichts 

Näheres bestimmt ist, richten sich“ eingefügt. 

b) Nach Absatz 2 werden die Absätze 2a und 2b eingefügt: 

„(2a) Erklärungen zur Unterschutzstellung nach Absatz 1, die 

1. durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung erfolgt sind und 

2. mit Vorgaben der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter 

Pläne und Programme (ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30) unvereinbar sind, weil 

eine danach erforderliche strategische Umweltprüfung nicht durchgeführt wurde, 

gelten fort, wenn sich die Unvereinbarkeit mit diesen Vorgaben aus einer 

Entscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Union ergibt und soweit und 

solange nach der Entscheidung eine Fortgeltung zulässig ist. Die zur Beseitigung der 

Unvereinbarkeit mit den Vorgaben der Richtlinie 2001/42/EG erforderlichen 

Handlungen müssen im Rahmen eines ergänzenden Verfahrens unverzüglich 

nachgeholt werden. Die Erklärung zur Unterschutzstellung muss, sofern sich infolge 

der nachgeholten Handlungen eine Erforderlichkeit dafür ergibt, angepasst werden. 

Für die Nachholung der erforderlichen Handlungen nach Satz 2 und Anpassungen 

nach Satz 3 gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes sowie des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder entsprechender landesrechtlicher Vorschriften 

entsprechend. Der Zeitraum, innerhalb dessen die erforderlichen Handlungen nach 

Satz 2 und Anpassungen nach Satz 3 nachgeholt werden müssen, richtet sich nach 

der Entscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Union und hat nur den 

Zeitraum zu umfassen, der zwingend notwendig ist, um Maßnahmen zu treffen, die 

die Beseitigung der Unvereinbarkeit mit den Vorgaben der Richtlinie 2001/42/EG 

ermöglichen. Sind die erforderlichen Handlungen nach Satz 2 und Anpassungen 

nach Satz 3 innerhalb der Frist nach Satz 5 nachgeholt, ist die Unvereinbarkeit mit 

den Vorgaben der Richtlinie 2001/42/EG geheilt. Sind die erforderlichen Handlungen 

nach Satz 2 und Anpassungen nach Satz 3 bei Ablauf der Frist nach Satz 5 nicht 

nachgeholt worden, tritt die Erklärung zur Unterschutzstellung außer Kraft. 
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(2b) Absatz 2a findet auch Anwendung auf Erklärungen zur 

Unterschutzstellung nach der rahmenrechtlichen Vorschrift des § 22 Absatz 1 und 2 

des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum 28. Februar 2010 geltenden Fassung 

sowie nach ausfüllendem Landesrecht. Pläne zur Durchführung von Pflege-, 

Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 

bleiben gültig.“ 

2. Dem § 32 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

(7) „ Für Schutzerklärungen im Sinne der Absätze 2 und 3, für den Schutz nach 

anderen Rechtsvorschriften im Sinne von Absatz 4 sowie für Pläne im Sinne von Absatz 5 

gilt § 22 Absatz 2a und 2b entsprechend. Dies gilt auch für Schutzerklärungen nach § 33 

Absatz 2 bis 4 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum 28. Februar 2010 geltenden 

Fassung.“ 

3. Dem § 57 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Für die Herstellung der Vereinbarkeit mit Vorgaben aus der Richtlinie 2001/42/EG sowie 

für die Fortgeltung bestehender Schutzerklärungen gilt § 22 Absatz 2a und 2b Satz 2.“ ‘ 

2. Der bisherige Artikel 10 wird Artikel 11 und wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird nach dem Wort „Inkrafttreten“ ein Komma und das Wort 

„Außerkrafttreten“ eingefügt. 

b) In Absatz 3 wird nach der zweiten Ziffer „4“ das Wort „und“ gestrichen und ein Komma 

und die Wörter „5 und 10“ eingefügt. 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

(4) „ Artikel 10 tritt am 31. Dezember 2026 außer Kraft. Eine bis zu diesem Zeitpunkt 

erfolgte Heilung nach oder entsprechend § 22 Absatz 2a Satz 6 bleibt wirksam.“
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